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werden, wenn und soweit die Voraussetzungen zu Ziffer 2 
gegeben sind.

4. Zugelaseen zur Lehrabschlußprüfung werden ferner:
a) Lehrlinge, die nach nicht bestandener Lehrabschluß

prüfung ihre Wiederholungsprüfung ablegen wollen:
b) Lehrlinge, die ihre Lehrabschlußprüfung wiederholen 

wollen, weil ihnen dae Ergebnis der erstmaligen Prü
fung unbekannt ist, bzw. weil біе einen Nachweis für 
das Bestehen dieser Prüfung nicht erbringen können:

c) Prüfungsbewerber, die auf Grund ihrer beruflichen 
Tätigkeit mit Wahrscheinlichkeit das Bestehen einer 
Lehrabschlußprüfung erwarten lassen, auch dann, wenn- 
sie eine regelrechte Lehre nicht durchgemacht haben. 
Diese Prüfungsbewerbar müssen mindestens 21 Jahre 
alt sein und eine mindestens fünfjährige Praxis in dem 
Beruf, in dem die Prüfung beantragt wird, oder doch in 
einem hiervon gleichartigen Beruf nebst den erforder
lichen theoretischen Kenntnissen nachweisen können. 
Ihr Antrag bedarf der Stellungnahme des letzten Ar
beitgebers und — wo vorhanden — des Betriebsrates 
bzw. der Betriebsgewerkschaftsleitung.

J. Das Lehrverhältnis muß bei der Geschäftsstelle des 
„Hauptausschuß Berufserziehung und Berufslenkung" ein
getragen sein, soweit dit Eintragung nicht zulässigerweise bei 
einer anderen Stelle (Gauwirtschaftskammer, Handwerkskam
mer) erfolgte.

6. Der Antrag auf Zulassung zur Lehrabschlußprüfung muß 
schriftlich auf dem Vordruck „Antrag auf Zulassung zur Lehr
abschlußprüfung" gestellt werden. Der Vordruck ist bei den 
Bezirksarbeitsämtern kostenlos erhältlich.

7. Die in dem Antragsvordruck geforderten Unterlagen 
■nässen vollständig beigebracht werden. Auf eine Unterlage 
kann nur verzichtet werden, wenn die Unmöglichkeit der Bei
bringung glaubhaft gemacht wird.

8. Aus den eingereichten Unterlagen in Verbindung mit den 
Angaben im Anmeldevordruck muß hervorgehen, daß der 
Antragsteller die für веіпеп Beruf festgelegten wichtigsten 
Ausbildungsvorgänge kennengelernt hat.

9. Der Antrag auf Zulassung zur Lehrabschlußprüfung ist 
spätestens bis zum

15. D e z e m b e r  1946
bei der Geschäftsstelle des „Hauptausschuß Berufserziehung 
und Berufslenkung", Berlin W 35. Tirpitzufer 52, zu stellen.

Die Prüfungsgebühr beträgt im allgemeinen RM 10,— und 
ist bei Abgabe des Antrages zu entrichten.

Später eingehende Anträge können für die Frühjahrsprüfung 
nicht mehr berücksichtigt werden.

Lehrlinge des Handwerks melden sich wie bisher üblich bei 
ihrer zuständigen Fachsparte (Innung). Hiervon ausgenom
men sind die Lehrlinge des Bauhauptgewerbes und der graphi
schen Berufe, die ihre Meldung bis zum vorstehenden Termin 
bei der obengenannten Geschäftsstelle des „Hauptausschuß 
Berufserziehung und Berufslenkung" abgeben müssen.

B e r l i n ,  den 8. November 1946.

Magistrat von Groß-Berlin 
Abt. für Arbeit 

I. V.: F l e i s c h m a n n

P o l i z e i
Zulassung und Begutachtung von Kraftfahrzeugen

Ein Kraftfahrzeug kann zum Verkehr nur dann zugelassen 
werden, wenn die früheren Z ilassungspapiere (Kraftfahrzeug
brief und Zulassungsschein) vorgelegt »-erden. Soweit diese 
nicht mehr vorhanden **.d, ist über ihren Verbleib eine 
schriftliche Erklärung abzugeben. Der Inhal, der Erklärung ist 
glaubhaft zu machen.

Diejenigen Kraftfahrzeuge, bei denen die technischen Daten 
mit den Angaben in dem Kraftfahrzeugbrief nicht überein
stimmen oder bei denen die Nummer des Motors, Fahrgestells 
usw. von denen des Typenschildes oder denen in den Zu
lassungspapieren abweichen, sind einem amtlich anerkannten 
Sachverständigen zur Begutachtung vorzuführen.

Amtliche Sachverständige sind in Berlin zur Zeit:
1. die technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr 

(TU Berlin), Berlin-Charlottenburg 2, Gartenufer:
2. die technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr 

(TÜV Berlin), Berlin-Schöneberg, Albertstr.- 14/18.
Für die Vorführung eines Kraftfahrzeuges sind die Fahr

gestell-, die Motor-Nr. und das Typenschild zu säubern, so daß 
sie einwandfrei zu erkennen sind.

Jede Veränderung der Nummern des Fahrgestells, des 
Motors, der Typenschilder usw. ist verboten und führt zu 
strafrechtlicher Verfolgung.

B e r l i n ,  den 5. Oktober 1946.

Der Polizeipräsident

Erlöschen der Räude
Im Einhuferbestand des Fuhrhalters Frau Gerda P a u l ,  

Spandau, Ackerstraße 35, ist das Erlöschen der Räude amts
tierärztlich festgestellt worden.

Die angeordneten Maßregeln sind gemäß § 257 der Aus
führungsvorschriften des Bundesrates zum Viehseuchengesetz 
aufgehoben.

B e r l i n ,  den 5. November 1946.

Der Polizeipräsident

Ausbruch der Pferderäude
In den Einhuferbeständen folgender Pferdehalter ist amts

tierärztlich die Räude festgestellt worden:\
Gemeindefuhrwesen B u c h ,  Alt-Buch Nr. 12,
Fritz D i t t m a n n ,  Rosenthal, Hauptstraße 106.

Die Schutzmaßnahmen richten sich nach den §§ 246 bis 258 
der Ausführungsvorschriften des Bundesrats zum Viehseuchen
gesetz vom 7. Dezember 1911.

B e r l i n ,  den 6. November 1946.

Der Polizeipräsident

Ungültigkeitserklärung eines Dienstsiegels
Am 3. Oktober 1946 ist bei dem Polizeirevier 125 ein Dienst

siegel mit der Umschriftung „Polizeipräsident in Berlin, 
125. Polizeirevier" in Verlust geraten. Zur Verhütung von 
Mißbrauch werden hiermit alle nach dem 3. Oktober 1946 mit 
diesem Dienstsiegel gefertigten Siegelabdrucke für ungültig 
erklärt.

B e r l i n ,  den 8. November 1946.

Der Polizeipräsident

Erlöschen der ansteckenden Blutarmut
Das Erlöschen der ansteckenden Blutarmut im Pferdebestand 

des Schweinezüchters Heinrich F r i t z ,  Charlottenbürg, Tegeler 
Weg 45, ist a-itstierärztlich festgestellt Die angeordneten 
Schutzmaßregeln sind aufgehoben.

B e r l i n ,  den 9. November 1946.

Der Polizeipräsident


